
Fritz-Hufschmidt-Schule Zierenberg 
              Ganztägig arbeitende Grundschule im Profil 2 

Fritz-Hufschmidt-Schule, Neißerstr. 2, 34289 Zierenberg, Tel.: 05606/3269, 
poststelle@fhs.zierenberg.schulverwaltung.hessen.de 

 
 

 

Mittagessen im 2. Halbjahr 2023/ 2024 
 
 
Sie entscheiden bitte was und wann Ihr Kind essen möchte. 
—>Was: Die Wahl zwischen alternativem und normalem Essen besteht, jedoch müssen Sie zu Beginn 
des Schuljahres entscheiden, was Ihr Kind isst. Entweder immer alternativ oder immer normal oder 
immer Brot. Jedoch ist es auch möglich, dass Ihr Kind beispielsweise dienstags immer alternativ isst 
und mittwochs immer Brot. Freitags gibt es kein Essen in der Mensa. 
 
—>Wann: Falls Ihr Kind das Ganztagsangebot wahrnimmt, entscheiden Sie, ob Ihr Kind entweder: 

Immer montags, dienstags, mittwochs, donnerstags 

oder ein, zwei bzw. … vier Tage isst. 
 
Der gebuchte Zeitraum gilt für das 2. Halbjahr.  
Wir berechnen für das 2. Halbjahr 22 Schulwochen. Jedes Essen kostet 3,50 €. Im Sekretariat erhalten 
Sie Informationen zu Anträgen für Bildung und Teilhabe, falls Sie Probleme haben, das Essen selbst zu 
zahlen. 
 
Bitte überweisen Sie im Voraus einen Betrag, der die Essenskosten Ihrer Kinder deckt. Der 
Zahlungszeitraum muss von Ihnen vierteljährlich oder halbjährlich überwiesen werden. 

 
Beispiel: 
Kind isst 1x pro Woche: 
38,50€ vierteljährlich   77,00€ halbjährlich 
 
Kind isst 2x pro Woche: 
77,00€ vierteljährlich   154,00€ halbjährlich 
  
Kind isst 3x pro Woche: 
115,50€ vierteljährlich   231,00€ halbjährlich 
  
Kind isst 4x pro Woche:   
154,00€ vierteljährlich    308,00€ halbjährlich 
 
 
 
 

Konto: Förderverein FHS  
IBAN: DE 60 5205 0353 0140 0030 35, BIC: HELADEF1KAS. 
Sollte der Förderverein bis Mitte September keinen Zahlungseingang von Ihnen erhalten, kann Ihr 
Kind nicht am Essen teilnehmen. 
Sollte Ihr Kind krank sein oder aus anderen Gründen nicht essen können, kann das bezahlte Essen in 
der Mensa der ESS (nach Absprache) abgeholt werden. 
Kann Ihr Kind weder mitessen noch das Essen abgeholt werden kann, muss das Essen leider trotzdem 
bezahlt werden. Rückerstattungen bzw. Verrechnungen sind nicht möglich. 
 


